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Der Gemeinderat der Politischen Gemeinde Waldkirch  
 
 
erlässt  
 
 
gestützt auf Artikel 3 f. des Gemeindegesetzes (sGS 151.2), Art. 28 Abs. 2 der Verordnung zum Gesetz 
über die amtliche Vermessung (sGS 914.71) und Artikel 15 der Gemeindeordnung  
 
 
als Reglement:  
 
 
 Kosten der Vermessung  
 
Art. 1  Auf dem Gebiet der Politischen Gemeinde Waldkirch werden für die Aufnahme und die Nach-

führung von Gebäuden, Grenz- und Kulturänderungen die tatsächlichen Kosten der Vermessung 
gemäss den vom Volkswirtschaftsdepartement genehmigten Leistungs- und Regietarifen belastet.  

 
 
 Bearbeitungsgebühr  
 
Art. 2  Die politische Gemeinde kann dem Verursacher für ihren Verwaltungsaufwand eine Pauschale von 

maximal Fr. 50.00 in Rechnung stellen.  
 
 
 Referendum  
 
Art. 3  Dieses Reglement untersteht dem fakultativen Referendum.  
 
 
 Vollzugsbeginn  
 
Art. 4  Der Gemeinderat legt den Vollzugsbeginn fest. 
 
  
 Genehmigung  
 
Art 5.  Vom Gemeinderat genehmigt am 6. September 2011. 
 
 
 
 
GEMEINDERAT WALDKIRCH 
 
 
 
 
Franz Müller Katrin Cowper 

Gemeindepräsident Ratsschreiberin 
 
 
 
Dem fakultativen Referendum unterstellt vom 17. Oktober 2011 bis 15. November 2011. 
 
 
Vollzugsbeginn 
 
Mit Beschluss vom 22. November 2011 hat der Gemeinderat Waldkirch den Vollzugsbeginn des Regle-
ments über Luftreinhaltemassnahmen bei Feuerungen auf den 1. Januar 2012 festgelegt. 


